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Kreisverband Odenwaldkreis

	Vertretungsregelung bei Krankheit
	Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit erkrankten Mitarbeitern und deren Vertretung.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für das Betreute Wohnen. Verantwortlich für die

Durchführung sind die Mitarbeiter*innen im BW, im Einvernehmen mit dem

Vorstand.

3. Beschreibung

Krankmeldung am Tag der Krankheit bis spätestens 9:15 Uhr telefonisch in der Verwaltung bei den Verwaltungskräften. Wenn niemand zu erreichen ist bei der Bereichsleitung 

Ärztliche Krankmeldung bitte umgehend in den Kreisverband schicken

Rundmail von Verwaltung oder Leitung an alle im BW und der Personalabteilung.

Checkliste am Telefon:

· Wie lange krank?

· Alle Termine in Outlook eingetragen? Wenn ja: alles okay - Wenn nein: Wem muss abgesagt werden?

· Wer braucht dringend eine Vertretung oder hat wichtige Termine und welche Kolleg*innen sind ansprechbar dafür?

Bei Unklarheiten in Bezug auf Vertretung bitte Mitteilung an Leitung

Bei Folgekrankmeldungen ist genauso zu verfahren.

4. Mitgeltende Unterlagen

5. Qualitätsaufzeichnung
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